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BFH-Leitsatz-Entscheidungen 
 

  
  
  

1. Gewerbesteuer: Aufwendungen für Zinsswaps sind keine Entgelte für Schul-
den – und damit nicht gewerbesteuerlich hinzuzurechnen 
Urteil vom 16.11.2023, Az: III R 27/21  

2. Gewerbesteuer: Nachhaltiger Ankauf von notleidenden Darlehensforderungen 
begründet nicht ohne Weiteres eine originär gewerbliche Tätigkeit 
Urteil vom 30.11.2023, Az: IV R 10/21  

 
 
Urteile und Beschlüsse:

 
1. Gewerbesteuer: Aufwendungen für Zinsswaps sind keine Entgelte für Schulden –

und damit nicht gewerbesteuerlich hinzuzurechnen 
Urteil vom 16.11.2023, Az: III R 27/21 
1. Aufwendungen für einen Zinsswap sind bei isolierter Betrachtung nicht als Entgelte 
für Schulden im Sinne des § 8 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 des Gewerbesteuergesetzes (Ge-
wStG) zu qualifizieren, da sie nicht unmittelbar für die Überlassung von Kapital er-
bracht werden. 
 
2. Wird im Zusammenhang mit einem Darlehen ein Zinsswap-Geschäft abgeschlossen, 
können die Swap-Aufwendungen Entgelte für Schulden sein, wenn der Darlehensver-
trag und das Swap-Geschäft eine wirtschaftliche Einheit bilden. Ein bloßer Kausal- o-
der Veranlassungszusammenhang zwischen den beiden Geschäften genügt nicht. Das 
Grundgeschäft (Darlehen) und das Absicherungsgeschäft (Zinsswap) können als ein-
heitliche Schuld zusammengefasst werden, wenn beide Geschäfte in sachlicher, zeitli-
cher und personeller Hinsicht eng miteinander verflochten sind. Hierfür ist Vorausset-
zung, dass beide Geschäfte hinsichtlich der vertragschließenden Personen, der Zeit-
punkte des Vertragsschlusses und der Beträge und Laufzeiten im Wesentlichen kon-
gruent sind und die Fälligkeitstermine der Zins- und Swap-Verbindlichkeiten aufei-
nander abgestimmt sind. 
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2. Gewerbesteuer: Nachhaltiger Ankauf von notleidenden Darlehensforderungen be-
gründet nicht ohne Weiteres eine originär gewerbliche Tätigkeit 
Urteil vom 30.11.2023, Az: IV R 10/21 
1. Bei einem Forderungskäufer kommt es zur Beurteilung der Frage der Nachhaltigkeit 
seiner Tätigkeit nicht auf die Verwertungs-, sondern auf die Beschaffungsseite an (Be-
stätigung der Rechtsprechung). 
 
2. Der nachhaltige Ankauf von notleidenden Darlehensforderungen nebst Sicherungs-
rechten begründet nicht ohne Weiteres die Annahme einer originär gewerblichen Tä-
tigkeit des Forderungskäufers. Ob die Tätigkeit eines Forderungskäufers die Grenze 
der privaten Vermögensverwaltung zum Gewerbebetrieb überschreitet, ist im Einzel-
fall nach dem Gesamtbild der Verhältnisse unter Berücksichtigung der Verkehrsan-
schauung zu beurteilen. 
 
3. § 2 Abs. 1 Satz 2 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) ist verfassungskonform da-
hin auszulegen, dass ein gewerbliches Unternehmen im Sinne des § 15 Abs. 3 Nr. 1 
Satz 1 Alternative 2 des Einkommensteuergesetzes nicht als nach § 2 Abs. 1 Satz 1 
GewStG der Gewerbesteuer unterliegender Gewerbebetrieb gilt (Bestätigung der 
Rechtsprechung). 
  
 
  

 

 


